
1I- ~1.3 der Beilagen zu den !itcl1o";T'.\?hischen Protokollen d~s Nationahatea. 

Xl. CJ~5etzgcbtmssperiode 

B e a n t W 0 r tun g 

= -ftJZlI A. B. 
LU ~01<f!s:: 
!'r:~. ~::. __ .L?, f~QJ969 

der Anfrage der Abgeordneten Dro SCRINZI 
und Genossen~ betreffend Teilzeitarbeits­

gesetz (Nr. 1078/J) 

In Beantwortung der Anfrage der Abge­
ordneten Dr o 3CRINZI und Genossen, betreffend Teil­
zeitarbeitsgesetz, darf ich bekanntgeben: 

Ich bin nach wie vor der Auffassung, daß 
eine gesetzliche Regelung der mit Arbeitsverhält­
nissen in Teilzeitbeschäftigung verbundenen Fragen 
einem aktuellen Bedürfnis entsprechen würdeo Nach 
entsprechenden Vorarbeiten fanden daher bereits im 
Oktober vergangenen Jahres unter meinem Vorsitz Be­
sprechungen über die Schaffung eines Teilzeitar­
beitsgesetzes statto Zu meinem Benauern haben sich . 
jedoch die Interessenvertretungen der Dienstnehmer 
und der Dienstgeber meiner Meinung nicht angeßchlos-
sen. 

Die Dienstnehmer haben ihre Auffassung zu 
diesem Problem nachträglich noch unter anderem wie 
Solgt präzisiert und ergänzt: 

"Die rechtlichen Aspekte der Teilzeitbe­
schäftigung bildeten bereits den Gegenstand von 
Untersuchungen ~ihesvom Beirat für 'Nirtschafts-
und Sozialfragen eingesetzten Arbeitskreises. Diese 
Untersuchungen haben im wesentlichen ergeben, daß 
Arbeitsverhältnisse mit Teilzeitbeschäftigung reguläre 
Arbeitsverhältnisse auf Grund eines echten Arbeitsver­
trages sind, für deren Abschluß grundsätzlich keine 
rechtlichen Schwierigkeiten bestehen. Auch in der ar­
beitsrechtlichen Fachliteratur wird ein ähnlicher Stand­

punkt vertreten." 
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"Auf Grund dieser theoretischen Erkennt­
nisse, aber auch auf Grund. pr8.I:tischer Erfam:'un­
gen, ist der Österreichische Arbeiterka."'1.!llertag im 
Einvernel1 . .'llen mit dem Österreichischen Gevrerkscb.,afts­
bund nach \,,1e vor der bereits nehrnals bekanntge­
gebenen Auffassunc, daß kein Bedürfnis nach einer 
detaillierten Regelung der Teilzeitarbeit in einem 
eigens zu schaffenden Gesetz besteht. Darüber 
hinaus ist der .L"xbei terkamrJ.ertag der I1einung, daJ3 
eine solche gesetzliche Regelung auch nicht Z\i18ck-
mäßig wQre, v"eil sie nicht genügend flexibel ist, 
UD den verschiedenartigen Gegebenheiten in den 
einzelnen 'Vlirtschaftsz\'leigen, Berufen, aber auch 
Betrieben, Rechnung tragen können. Als geeignete 
InstruIlente zur Regelung der mit der Teilzeitbe­
schQftigung zusammenhängenden Fragen koamen viel­
mehr in erster Linie Kollektivverträge sO\'/ie Be­
triebsvereinbarungeYl und Arbeitsordnungen in Be­
tracht. Diese InstrUl!l.ente geben auch den In.teressen­
vertretungen der Arbei tneluner sovrie den Organen der 
Betriebsvertretungen die Nöglichkeit, auf die 
Gestal tung der Teilzeitverhältnisse Einfluß zu 
nelun~n, und bieten d.en teilzeitbeschäftigten 
Personen auch hinlänglicllen Schutz." 

Unter Him .. rcis dar<:mf, daß allerdinGs im 
Österreichischen Arbeitsrecht insbesondere auch 
im Betriebsverfassune;srecht noch zahlreiche Nängel 
und Lücken bestehen, von denen mitunter die Teil­
zeitbeschäftigten besonders gravierend betroffen 
sind und nach Aufzmllul1C einiger Beisniele dnfUr, ... 
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schlägt der usterreichische Arbeiterkarnmertag fol­

gende legislativen Maßnahmen \Tor: 

111.) Vor alJ..em wäre sicherzustellen, daß. 

die Einführung der Teilzeitarbeit im Betrieb und die 

Festlegung der Arbei.tsbedingungen der teilzeitbe­

schäftigten Arbeitnehme.t.'" im .Einvernehmen mit dem 

Betriebsrat z,u erfolgen hai;" 

Arbe~ttcr-

urlaubsges etzes sollte d.ie sl~"b3idiäre Geltung 

dieses Gesetzes 

,schließlich der 

die nicht andere, d.8n A:Js:pruch auf Urlaub begrün­

dende gesetzlj.c.he \IOJ:';-;cürifb::~n zur Arwremiung kommen, 

normiert vi/erden; 

:/orgeserJen b.B .. t~~l 

Die Frage der SchaffUng GlneS Teilzeitar-

beitsgesetzes ~ird i~ ~eine~ Ressort j edcch wei terllin 

ehen Arbeiter-

kammertag gemachten Vorschl~ge] da ich jede Initiative 

begrtiße, die geeig~et ist, di2 gemeinsa~ angestrebte 

Verbesserung :h:x-

beizuführen .. 

de~ Teilzeitbs3chäftisteD 
./ 
I 
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